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Stärkungsmassnahmen für die Zielvorgabe 4.1

Nr. LZ Massnahme Zuständigkeit Zeitlicher 
Horizont

Mittel 
(Aushilfsstelle, 
Finanzen21)

Hauptsächlich 
beeinflusste 
Zielvorgaben

Öffentliche Politiken    

4.1 M1 a Die Ernennung einer Professorin oder eines Professors, die bzw. der innerhalb der Pädagogischen Hoch-
schule (PH) und der Universität (Lehrerinnen- und Lehrerbildung) für die Bildung für nachhaltige Entwicklung 
verantwortlich ist, wird gefördert.

GS-BKAD, 
BüN

2021

4.1 M2 a Es wird ein kantonales Netzwerk für die Koordination der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ge-
schaffen, das zuständig ist für die Harmonisierung der Aus- und Fortbildung der Lehrpersonen in BNE, 
für die Sicherstellung der Kohärenz des Unterrichts und ihrer Ausrichtung gemäss Agenda 2030, für die 
Erlangung eines Überblicks über die bereits erbrachten Dienstleistungen, für die Erstellung einer Bestands-
aufnahme des Bedarfs an Lehrmitteln und für die Weiterleitung dieses Bedarfs an die Erziehungsdirektoren-
Konferenz. Es werden Vertreterinnen und Vertreter der PH, der Universität (Lehrerinnen- und Lehrerbildung) 
und der Sonderschulen, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Direktion für Bildung und 
kulturelle Angelegenheiten (BKAD) für die BNE zuständig sind, Lehrpersonen aus allen Zyklen und die Schul-
verantwortlichen eingeladen. Das Netzwerk wird von einer kantonalen Koordinatorin oder einem kantonalen 
Koordinator für BNE aufgebaut und verwaltet.

FOA, DOA, 
SoA

2021–2026 50 000 Fr./Jahr 
(Aushilfsstelle)

4.1 M3 d Die Schulen, einschliesslich Sonderschulen, werden mit Nachdruck ermuntert, dem Netzwerk gesundheits-
fördernder und nachhaltiger Schulen beizutreten. Sie werden im Beitrittsverfahren und später als Mitglied 
betreut. Mit dem Beitritt zum Netzwerk gesundheitsfördernder und nachhaltiger Schulen verpflichtet sich die 
Schule, die nachhaltige Entwicklung mit konkreten Massnahmen umzusetzen, insbesondere über zweck-
mässige Schulprojekte. Der Beitritt zu einem solchen Netzwerk ist ein äusserst wirksames Instrument der 
Weiterbildung für Lehrpersonen, das es ihnen erlaubt, die BNE gemäss den Grundsätzen der Schullehr-
pläne umzusetzen. Ausserdem ist er bedeutsam für die Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für 
die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung, weil er es den Kindern und Jugendlichen erlaubt, die 
nachhaltige Entwicklung im Alltag zu erleben.

FOA, DOA, 
GesA, SoA, 
SpA

2021–2026 60 000 Franken 
(2021),  
100 000 Franken 
(2022),  
110 000 Fr./Jahr 
(2023–2026)

4.1 M4 d Das Konzept Gesundheit in der Schule wird revidiert, um die für die Schule relevanten Themen der nachhalti-
gen Entwicklung zu integrieren.

BKAD, GSD Ab 2022
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